
Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 65/2014, wird wie folgt geändert: 

§ 99. (1) Die Finanzstrafbehörde ist berechtigt, von jedermann Auskunft für Zwecke des 
Finanzstrafverfahrens zu verlangen. Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erteilen. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung schließt die 
Verbindlichkeit in sich, Urkunden, Daten in allgemein lesbarer Form und andere 
Unterlagen, die für das Finanzstrafverfahren von Bedeutung sind, vorzulegen oder die 
Einsichtnahme in diese zu gestatten. Im übrigen gelten die §§ 102 bis 106 und § 108 
sinngemäß. Elektronische Daten sind in einem allgemein gebräuchlichen Dateiformat in 
strukturierter Form so zu übermitteln, dass diese elektronisch weiterverarbeitet werden 
können. 

(2) Die Finanzstrafbehörde ist auch befugt, zur Klärung des Sachverhaltes Nachschauen 
und Prüfungen im Sinne der Abgaben- oder Monopolvorschriften anzuordnen. Die 
einschränkenden Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und 5 BAO gelten für solche Prüfungen 
nicht. Die mit einer solchen Maßnahme betrauten Organe haben insoweit auch die 
Befugnisse der Organe der Finanzstrafbehörden. 

(3) Die Finanzstrafbehörde ist ferner berechtigt, für Zwecke des Finanzstrafverfahrens 
von den Betreibern öffentlicher Telekommunikationsdienste Auskunft über Namen, 
Anschrift und Teilnehmernummer eines bestimmten Anschlusses zu verlangen. Die 
ersuchte Stelle ist verpflichtet, diese Auskunft unverzüglich und kostenlos zu erteilen. 

(3a) Bei Verdacht auf ein vorsätzliches Finanzvergehen, ausgenommen 
Finanzordnungswidrigkeiten, ist die Finanzstrafbehörde auf Anordnung des Vorsitzenden 
des Spruchsenates, dem gemäß § 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen 
Voraussetzungen die Durchführung der mündlichen Verhandlung und die Fällung des 
Erkenntnisses obliegen würde, berechtigt, von Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsdienste (§ 92 Abs. 3 Z 1 Telekommunikationsgesetz 2003 – 
TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003) und sonstigen Diensteanbietern (§ 3 Z 2 E-Commerce-
Gesetz – ECG, BGBl. I Nr. 152/2001) auch folgende Auskünfte zu verlangen: 

           1. über die Internetprotokolladresse (IP-Adresse) zu einer bestimmten Nachricht 
und den Zeitpunkt ihrer Übermittlung; 

           2. über Namen und Anschrift eines Benutzers, dem eine IP-Adresse zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugewiesen war. 

Die ersuchte Stelle ist verpflichtet, die Auskunft unverzüglich und kostenlos zu erteilen. 
Die Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenates hat schriftlich und mit einer 
Begründung versehen zu ergehen. Nach Beendigung der Ermittlungsmaßnahme hat die 
Finanzstrafbehörde die Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenates dem 

Beschuldigten und den von der Durchführung der Ermittlungsmaßnahme Betroffenen 
unverzüglich zuzustellen. Die Zustellung kann jedoch aufgeschoben werden, solange 
durch sie der Zweck dieses oder eines anderen Verfahrens gefährdet wäre. 

(4) Die Finanzstrafbehörde ist weiters berechtigt, für Zwecke des Finanzstrafverfahrens 
von den Betreibern von Post- und Paketdiensten Auskünfte über Post- und 

Paketsendungen zu verlangen. Davon sind insbesondere folgende Auskünfte umfasst: 

           1. Namen und Adressen von Empfängern und Absendern; 

           2. abweichende Abgabestellen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem 
Betreiber von Post- und Paketdiensten; 

           3. Ort der Aufgabe von Post- und Paketsendungen. 



Die ersuchte Stelle ist verpflichtet, diese Auskunft unverzüglich und kostenlos zu erteilen. 

 (4) Die Finanzstrafbehörde ist weiters berechtigt, für Zwecke des Finanzstrafverfahrens 
von den Betreibern von Postdiensten Auskünfte über Postsendungen zu verlangen. Die 
ersuchte Stelle ist verpflichtet, diese Auskunft unverzüglich und kostenlos zu erteilen. 

(5) Die Finanzstrafbehörde ist berechtigt, zur Identitätsfeststellung einer Person, die 
eines Finanzvergehens verdächtig ist oder als Zeuge (Auskunftsperson) in Betracht 
kommt, deren Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und Wohnanschrift zu ermitteln. 
Sie ist auch befugt, deren Größe festzustellen und sie zu fotografieren, soweit dies zur 

Identitätsfeststellung erforderlich ist. Soweit es für die Aufklärung eines Finanzvergehens 
zweckdienlich ist, ist die Finanzstrafbehörde auch befugt, von Personen, von denen auf 
Grund bestimmter Tatsachen angenommen werden kann, dass sie Spuren hinterlassen 
haben, Papillarlinienabdrücke abzunehmen. Jede Person ist verpflichtet, in angemessener 
Weise an der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken. Auf Aufforderung ist ihr der Anlass 
der Identitätsfeststellung mitzuteilen.  

(5) Die Finanzstrafbehörden sind berechtigt, zur Identitätsfeststellung einer Person, die 
eines Finanzvergehens verdächtig ist oder als Zeuge (Auskunftsperson) in Betracht 
kommt, deren Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und Wohnanschrift zu ermitteln. 
Sie ist auch befugt, deren Größe festzustellen und sie zu fotografieren, soweit dies zur 
Identitätsfeststellung erforderlich ist. Jede Person ist verpflichtet, in angemessener Weise 
an der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken. Auf Aufforderung ist ihr der Anlass der 

Identitätsfeststellung mitzuteilen. 

(6) Ersuchen um Auskünfte im Sinne des § 38 Abs. 2 Z 1 BWG sind in Bescheidform an 
Kredit- oder Finanzinstitute zu richten. In diesem Bescheid ist auch zu verfügen, dass das 
Auskunftsbegehren und alle damit verbundenen Tatsachen und Vorgänge gegenüber 
Kunden und Dritten geheim zu halten sind, wenn andernfalls der Erfolg der Ermittlungen 
gefährdet wäre. Das Kredit- oder Finanzinstitut und dessen Mitarbeiter sind verpflichtet, 
die verlangten Auskünfte zu erteilen sowie Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen 
und herauszugeben. Dies hat auf einem elektronischen Datenträger in einem allgemein 
gebräuchlichen Dateiformat in strukturierter Form so zu erfolgen, dass die Daten 
elektronisch weiterverarbeitet werden können.Dies hat auf einem elektronischen 
Datenträger in einem allgemein gebräuchlichen Dateiformat zu erfolgen, wenn zur 
Führung der Geschäftsverbindung automatisationsunterstützte Datenverarbeitung 

verwendet wird. Erklärt das Kredit- oder Finanzinstitut gegen den Bescheid Beschwerde 
zu erheben, so sind Aufzeichnungen, Datenträger und sonstige Unterlagen unter Siegel 
zu nehmen und mit der Beschwerde dem Bundesfinanzgericht vorzulegen. Dieses hat in 
der Beschwerdeentscheidung auch festzustellen, ob diese Beweismittel der 
Beschlagnahme unterliegen. 

 


